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Mit Hochfürstlich Heßischem gnädigsten Privilegio.

1772 . '

Jahr.

28^

Stück.

c i vas

Montag den 13*2! Julius.

Citationes Ediffiales.

C\\ad)bem der Hr. Lieutenant von Heydwolff auf sein unterthänigstes Ansuchen den Abschied er-
halten, so avertivet hiermit derselbe, das; alle diejenigen, so allhier etwas an Ihn zu fordern

vermeinen, in Zeit von drey Wochen bey Ihm sich melden und ihre Forderung behorig beglaubi
 gen, oder nach Verfliessnng dieser Zeit gewärtigen, daß ihre Forderung für nichtig aner-
kannet werde.

2) Der seit 1723 sich von hier in die Fremde begebene und nunmehro daö/Ote Jahr erreichte Schnei
der Sigmund Joseph wird 26 instamiam seiner Geschwister und Anverwandten hiermit ecliÄaliter
citiret des cndes, um in Termino Dienstags den 2Zten Aug. schierskünftig so gewiß auf hiesi
gem Fürsil. Stadt - Gerichte zu erscheinen und von seinem Auffenthalt Red und Antwort zu ge
ben, als sonsten gewiß zu gewärtigen, daß Er pro mortno cleclariret und seine Verlassenschaft
denen nechsten Erben erb - und eigenthümlich achndiciret werden solle. Wchenhaufsen den 2ten
Äunii 1772. 8ürftl. Hcßischeö Stadt-Gerichte daselbst.

Verpacht - Sache.
^Nachdem die ohnwelt dahier gelegene Papiermühle, mit allem ihrem von nettem eingerichteten

Mbehör, fordersamsi zu verpachten ist; Als haben die hierzu Lusitragende, sich bey dem Lu
^uthümer zu melden, und die ComUtiones au vernehmen: Wobey jedoch ohnverh alten bleibt,
daß der Pachter einen proportionirlichen Vorschuß zu thun habe. Witzenhau&gt;en, den 2yften
«junu 177,,
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